
entsprechender besonderer Grund zu sehen ist (vgl. BGHZ 157, 33 [45] = NJW 2004, 1037
[1040] zu § 54 II NdsNachbG).

(c) N als Störer. N müsste tauglicher Anspruchsgegner, das heißt Störer sein. Dafür müsste
er für den Laubabwurf und den Honigtau verantwortlich sein. Dies ist anzunehmen, wenn
Bäume unter Verletzung der einschlägigen landesrechtlichen Bestimmungen über den Grenz-
abstand unterhalten werden und sich die Nutzung des störenden Grundstücks deshalb nicht
mehr im Rahmen ordnungsgemäßer Bewirtschaftung hält (BGH NJW 2018, 1010 [1012]
Rn. 18). Dass wegen Fristablaufs nicht mehr die Beseitigung oder das Zurückschneiden der
Bäume auf die zulässige Höhe verlangt werden kann, hat nicht zur Folge, dass der Bewuchs
nunmehr ordnungsgemäßer Bewirtschaftung entspricht (BGHZ 157, 33 [42 f.] = NJW 2004,
1037 [1039 f.]). Damit ist N für die auf seinem Grundstück unter Missachtung des Grenz-
abstands stehenden Linden verantwortlich, mithin Störer und daher richtiger Anspruchs-
gegner.

(d) Rechtsfolge. E steht gegen N ein Anspruch auf 3.000 EUR als angemessene Entschädi-
gung in Geld zu.

bb) Weitere Voraussetzungen der Aufrechnungslage. V und E schulden sich jeweils
Geld, sodass die Forderungen gleichartig sind. Die Hauptforderung der V gegen E ist erfüll-
bar. Die Gegenforderung des E ist fällig und durchsetzbar.

c) Kein Ausschluss, Rechtsfolgen

Die Aufrechnung ist nicht ausgeschlossen. Gemäß § 389 BGB erlöschen die Forderungen,
soweit sie sich decken. Damit erlischt der Anspruch der V gegen E auf Zahlung von
10.000 EUR aus § 906 II 2 BGB analog, § 86 I 1 VVG iHv 3.000 EUR und besteht iHv
7.000 EUR fort.

7. Durchsetzbarkeit

Leistungsverweigerungsrechte des E sind nicht ersichtlich.

VII. Ergebnis

V hat gegen E einen Anspruch auf Schadensersatz iHv 7.000 EUR aus § 906 II 2 BGB analog,
§ 86 I 1 VVG.
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& SACHVERHALT

Die Veritas GmbH, ein Telefondienstleistungs- und Verkaufsunternehmen, bewirbt durch
Zeitungsanzeigen ein „Multimedia-Paket“, mit dem sie ein Mobiltelefon zusammen mit
einem so genannten Kartenvertrag anbietet. Die jeweilige Anzeige enthält eine kurze Be-
schreibung des Geräts. Ferner sind in der Anzeige die Gebühren für den Anschluss und die
Grundgebühr aufgeführt. Ebenso sind die einzelnen Tarife für Telefonate in die verschiede-
nen Netze sowie die 24 Monate betragende Laufzeit des Kartenvertrages angegeben. Für
Bestellungen dieses Leistungspaketes ist eine „Bestell-Hotline“ unter Angabe der Rufnummer
genannt.

Kerstin Krawinkel interessiert sich für das Handy, das sie lediglich für private Telefonate mit
Freunden nutzen will. Sie ruft deshalb die „Bestell-Hotline“ an und bestellt am 21.10.00 ein
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„Multimedia-Paket“. Die Veritas GmbH bereitet daraufhin im Rahmen des hierfür bei ihr
vorgesehenen Geschäftsablaufs einen schriftlichen Vertrag vor, dem sie ihre Allgemeinen
Geschäftsbedingungen beifügt. Eine Belehrung über ein Widerrufsrecht enthalten die Unter-
lagen nicht. Die Veritas GmbH gibt das Vertragsformular wie üblich zusammen mit dem
Mobilfunkgerät und der dazu gehörenden Chip-Karte in ihre Versandabteilung. In der Ver-
sandabteilung sind überwiegend Studenten/innen und Teilzeitkräfte beschäftigt, um flexibel
auf die Auftragslage reagieren zu können. Da diese häufig wechselnden Mitarbeiter regel-
mäßig keine Kenntnisse über die am Markt angebotenen Telekommunikationsdienstleistun-
gen und insbesondere über die Produkte der Veritas GmbH haben, ist ihnen arbeitsvertrag-
lich untersagt, beim Kontakt mit Kunden produktbezogene Auskünfte irgendwelcher Art zu
geben. Das Vertragsformular und das Mobilfunkgerät nebst Chipkarte bringt ein bei der
Veritas GmbH hin und wieder tätiger Student, Stefan Schuler, der im Übrigen an Telekom-
munikationsdienstleistungen keinerlei Interesse hat, zu Kerstin Krawinkel. Bei der Lieferung
am 1.11.00 (Dienstag) identifiziert Stefan Schuler die Kundin Kerstin Krawinkel anhand von
deren Ausweis und holt deren Unterschrift unter das Vertragsformular ein. Stefan Schuler
händigt Kerstin Krawinkel außerdem die in einem Karton verpackte Sendung aus und
benachrichtigt davon die Veritas GmbH. Diese schaltet daraufhin den Anschluss frei. Kerstin
Krawinkel und die Veritas GmbH sind sich einig, dass eine etwaige Unwirksamkeit von
Teilen des Geschäfts die Wirksamkeit der übrigen Teile des Geschäfts nicht berühren soll.

Nach ca. 7 Wochen hat Kerstin Krawinkel entgegen ihrer anfänglichen Ambitionen das
Telefon noch nicht einmal in Gebrauch genommen. Kerstin Krawinkel überlegt es sich daher
anders und schreibt der Veritas-GmbH eine E-Mail, dass sie von dem Vertrag über das
„Multimedia-Paket“ Abstand nehme. Eine Begründung enthält die E-Mail ebenso wenig wie
einen Hinweis auf die Person der Kerstin Krawinkel. Ferner sendet Kerstin Krawinkel das
Mobiltelefon und die Chipkarte unter Angabe ihres Namens, des Vertrages und des Datums
zurück.

Vermerk für die Bearbeiter:

In einem Gutachten, das auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen eingeht, ist folgende Frage zu beant-
worten:

Kann Kerstin Krawinkel (K) von der Veritas GmbH (V) die Rückgewähr des Kaufpreises und der von ihr
gezahlten Grundgebühren für den Mobilfunkverkehr verlangen?

Hinweis: Die Angabe „00“ bei Datumsangaben im Sachverhalt bezieht sich nicht auf das Jahr 2000,
sondern kann durch das jeweilige Jahr der Klausurbearbeitung ersetzt werden.

& LÖSUNG

ZU FRAGE 1

Anspruch von Kerstin Krawinkel (K) gegen die Veritas GmbH (V) auf Rückgewähr des
Kaufpreises und der Grundgebühren für den Mobilfunkverkehr nach §§ 355 III 1, 357 I, II,
355 I 1, 2, 312 g I, 312 c BGB.

K steht gegen V ein Anspruch auf Rückgewähr des Kaufpreises und der Grundgebühren für
den Mobilfunkverkehr nach den §§ 357 I, 355 I 1, 312 g I, 312 c BGB zu, wenn K ein
Widerrufsrecht zusteht und sie dieses wirksam ausgeübt hat. Denn dann sind die empfange-
nen Leistungen unverzüglich zurückzugewähren (§ 355 III 1 BGB).

A. BESTEHEN EINES WIDERRUFSRECHTS WEGEN FERNABSATZVERTRAG (§§ 312 G I,
312 C I BGB)

I. Vertrag

1. Einigung (§§ 145 ff. BGB)

Die Parteien, hier V (§ 13 I Hs. 1 GmbHG) und K, müssen sich über die wesentlichen
Vertragsbestandteile geeinigt haben. Eine Einigung über einen Vertrag ist die von zwei
Personen erklärte Willensübereinstimmung über die Herbeiführung eines entsprechenden
rechtlichen Erfolges. Dies vollzieht sich durch Abgabe und Zugang zweier korrespondieren-
der Willenserklärungen, nämlich Antrag (§ 145 BGB) und Annahme (§§ 146 ff. BGB).
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